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Aufnahmeschein/Behandlungsvertrag 
Zwischen dem Einlieferer des Tieres und der Klinik für Pferde kommt unter Einbeziehung der umseitig abgedruckten Behandlungsbedingungen ein 

umfassender Tierklinikaufnahmevertrag zustande. 
 

Eigentümer*in/Rechnungsadresse: Nachträgliche Änderungen der Rechnungsadresse sind nicht möglich! 

Name Vorname Geburtsdatum 

Straße Nummer Adresszusatz 

PLZ Ort Land 

Tel. Nr.  Email VAT Nr. 

Haustierarzt/überweisender Tierarzt 

Haustierarzt*ärztin Name, Vorname Bericht an den Haustierarzt 
nicht gewünscht O  

Adresse, Telefonnummer: 

Überweisender 
Tierarzt*ärztin 

Name, Vorname Bericht an den überweisenden 
Tierarzt nicht gewünscht O 

Adresse, Telefonnummer 

Daten zum Pferd (Patienten): 

Name: O Stute     O Wallach      O Hengst Aktueller Verkehrswert für 
Versicherungszwecke  
 
________________________Euro 

Rasse: Farbe: 

Geburtsdatum Standort (PLZ) des Pferdes 
 

Besteht für das Tier eine OP- oder Krankenversicherung? O ja O nein 

Um die Auswahl an zur Verfügung stehenden Arzneimitteln / Wirkstoffen zu erweitern möchte ich, daß mein 
o.g. Pferd bei Bedarf unwiderruflich zum Nicht-Schlachtequiden (Nicht-Schlachtpferd) umdeklariert wird. 

O ja O nein 

Ich bin damit einverstanden, dass Proben und Daten von meinem Pferd in anonymisierter Form für 
wissenschaftliche Zwecke und Lehrzwecke verwendet werden. 

O ja O nein 

nur bei Fohlen (Jungpferden) unter 12 Monaten auszufüllen: 
Ist das Fohlen bereits mit einem Transponder („Mikrochip“) gekennzeichnet? O ja O nein 

Gibt es für das Fohlen bereits einen Equidenpass? O ja O nein 

Für das Fohlen liegt ein vorgemerkter Transponder vor? (z.T. bei Züchtern der Fall) O ja O nein 

Betriebsnummer des Herkunftsbetriebs (12 stellig) __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  
 

Einlieferer (falls abweichend vom Besitzer) 
Wenn die einliefernde Person keine schriftliche Vollmacht des/der Eigentümers*in bei der Aufnahme vorzuweisen hat, kommt der Vertrag mit der einliefernden 
Person zustande und die Rechnungsstellung erfolgt an diese. Erst wenn die schriftliche Vollmacht nachgereicht ist oder der Vertrag von der/dem 
Eigentümer*in selber unterschrieben ist, gilt der Vertrag als mit  der/dem Eigentümer*in abgeschlossen. 

Name: Vorname: Geburtsdatum 

Straße Nummer Adresszusatz 

PLZ Ort Land 

Tel. Nr.  Email 
 
Ich habe von den umseitigen Aufnahmebedingungen Kenntnis genommen und erkenne deren Geltung an. 
 
Dieser Vertrag ist ohne Unterschrift des Auftragnehmers (Klinik für Pferde, Ludwig-Maximillians-Universität München) gültig. 
 
 
Auftraggeber*in:  ___________________________ ________________________ ______________ 
 Name in Druckbuchstaben Unterschrift Datum 
 



 
 
 
 
   
 

  Klinik für Pferde                                                      Telefon: +49 (0)89 2180 2627                                Bayerische Landesbank München 
  Ludwigs-Maximilians-Universität München      Telefax: +49 (0)89 2180 2161                                 BLZ 700 500 00    BIC: BYLADEMM   
  Sonnenstraße 14                                                    Klinik@pferd.vetmed.uni-muenchen.de              USt-IdNr. DE 811 205 325 
  85764 Oberschleißheim                                        www.pferd.vetmed.uni-muenchen.de                 IBAN: DE53 7005 0000 0000 0248 68 

	

										1.				Geltung	

Die	Vertragsbedingungen	gelten	für	alle	Verträge	über	die	Behandlung	und	Unterbringung	von	Tieren	in	der	Klinik.	Eingeschlossen	sind	Untersuchungen,	Beratungen,	
Behandlungen,	Operationen,	sowie	die	Verbringung	in	einen	anderen	Stalltrakt.		

											2.			Aufnahme	

2.1.Bei	der	Aufnahme	sind	vom	Auftraggeber	(d.h.,	vom	Eigentümer	bzw.	dem	von	ihm	Beauftragten	Einlieferer)	alle	für	die	Behandlung	und	die	Kostensicherung	
erforderlichen	Angaben	zu	machen.	Falls	erforderlich,	muss	der	Einlieferer	jederzeit	seine	Ausweisdokumente	vorlegen	können.	
2.2.	Aktuelle	Krankheiten,	insbesondere	ansteckende,	Allergien	und	Besonderheiten	bei	der	Fütterung,	sowie	Untugenden	des	Tieres	sind	unbedingt	bei	der	Aufnahme	
anzugeben.	

											3.				Behandlung	

3.1.	Die	Klinik	ist	berechtigt,	die	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	erforderlichen	Maßnahmen	(vgl.	Nr.	1)	auch	ohne	ausdrücklichen	Auftrag	durchzuführen.		
3.2.	Verendet	ein	Tier	in	der	Klinik,	so	gelten	ergänzend	die	Bestimmungen,	des	Tierkörperbeseitigungsgesetzes	und	des	Tierseuchengesetzes.	Eine	Sektion	des	verendeten	
Tieres	wird	nur	in	Verbindung	mit	einem	kostenpflichtigen	Auftrag	durchgeführt.	Die	Klinik	ist	jedoch	berechtigt,	eine	Sektion	auch	ohne	ausdrücklichen	Auftrag	
vorzunehmen,	wenn	diese	zur	Feststellung	der	Todesursache	aus	tierärztlicher	Sicht	oder	anderweitiger	gesetzlicher	Vorschriften	notwendig	ist.	

											4.			Behandlungskosten	

4.1.	Das	tierärztliche	Honorar	und	Kosten	für	die	stationäre	Unterbringung	werden	von	der	Klinik	nach	der	aktuell	gültigen	GOT	(Gebührenordnung	für	Tierärzte)	
berechnet.	
4.2.	Die	Kosten	für	sonstige	Leistungen,	Verbrauchsmaterialien,	Medikamente,	anfallende	Laborkosten,	Transport	etc.	werden	von	der	Klinik	gesondert	berechnet.	
4.3.	Aufnahme-	und	Entlassungstag	werden	jeweils	als	ein	voller	Tag	berechnet.	
4.4.	Spezialfütterung	oder	Futterzulagen	werden	zusätzlich	berechnet.	
4.5.	Vorstehende	Kosten	werden	auch	dann	berechnet,	wenn	das	Tier	in	der	Klinik	verstirbt	oder	die	Behandlung	erfolglos	bleibt.	

											5.			Zahlungsweisen	

5.1.Die	Klinik	kann	die	Behandlung	von	einer	Vorauszahlung,	der	voraussichtlich	anfallenden	Kosten,	abhängig	machen.	Andernfalls	sind	die	Kosten	nach	Behandlung	zu	
zahlen.	Wenn	die	Zahlungsaufforderung	per	Rechnung	erfolgt,	so	ist	der	ausgewiesene	Betrag	bis	zu	dem	auf	der	Rechnung	angegebenen	Fälligkeitsdatum	zu	zahlen.	

5.2.	Bei	Verzug	wird	der	gesetzliche	Verzugszins	gemäß	§	288	BGB	verlangt.	Dies	gilt	auch,	wenn	die	Klinik	dem	Auftraggeber	Stundung	gewährt	für	die	Zeit	ab	
Stundungsbeginn.	Für	jede	nach				Verzugseintritt	erfolgte	Mahnung	zur	Zahlung	von	Rechnungsbeträgen	wird	ein	Mahnzuschlag	von	5,-	Euro	erhoben.	

6.			Abholung	

6.1.Das	in	der	Klinik	eingestellte	Tier	wird	gegen	Vorlage	des	Aufnahmescheins	herausgegeben.	Der	Inhaber	des	Aufnahmescheins	ist	der	Klinik	gegenüber	zur	
Entgegennahme	des	Tieres	berechtigt.	

6.2.	Abholungszeiten	sind	werktags	von	8:00	–	16:00	Uhr	oder	nach	Vereinbarung.	

6.3.	Wird	ein	eingestelltes	Tier	trotz	zweimaliger	Aufforderung	nicht	abgeholt,	ist	die	Klinik	berechtigt	das	Tier	zu	veräußern.	Soweit	der	Erlös	die	Behandlungskosten	und	
sonstige	Kosten	übersteigt,	steht	dieser	dem	Eigentümer	zu.	Ein	Ersatzanspruch	ist	ausgeschlossen.	

6.4.	Bei	Nichtabholung	innerhalb	von	zwei	Tagen	nach	Benachrichtigung	des	Auftraggebers	wird	der	Tagessatz	verdoppelt.	

											7.			Aufzeichnungen	und	Daten	

7.1.	Die	in	den	Tierkliniken	angefertigten	Krankenunterlagen,	insbesondere	Krankenblätter,	Untersuchungsbefunde,	Röntgenaufnahmen	und	andere	Aufzeichnungen	sind	
Eigentum	der	Klinik.	

7.2.	Die	Auftraggeber	haben	keinen	Anspruch	auf	Herausgabe	der	Originalunterlagen.	Das	Recht	des	Auftraggebers	auf	Einsicht	in	die	Aufzeichnungen,	gegebenenfalls	auf	
Ùbergabe	von	Kopien	(auf	eigene	Kosten)	und	die	Auskunftspflicht	des	behandelnden	Klinikarztes	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Bestimmungen	bleibt	unberührt.	

7.3.	Die	Verwendung	von	Daten	und	Materialien	(Bilder,	Videos,	Tonaufnahmen	sowie	Blut-	und	sonstige	Proben)	zum	Zwecke	der	Erfüllung	von	Aufgaben	der	Klinik	in	der	
Behandlung	und	Versorgung	der	Tiere	sowie	in	Forschung	und	Lehre	erfolgt	unter	Beachtung	der	gesetzlichen	Regelungen,	insbesondere	der	Vorschriften	über	Datenschutz.	
Der	Tierbesitzer	ist	mit	der	Verwendung	der	Daten	und	Materialien	für	die	genannten	Zwecke	einverstanden	

												8.			Haftung	
8.1Die	Klinik	haftet	nach	den	gesetzlichen	Bestimmungen,	sofern	der	Auftraggeber	Schadensersatzansprüche	geltend	macht,	die	auf	Vorsatz	oder	grober	Fahrlässigkeit	
beruhen,	einschließlich	von	Vorsatz	und	grober	Fahrlässigkeit	ihrer	Vertreter	und	Erfüllungsgehilfen.	Soweit	Schadensersatzansprüche	wegen	fahrlässiger	Verletzung	einer	
wesentlichen	Vertragspflicht	geltend	gemacht	werden,	haftet	die	Klinik	lediglich	in	Höhe	des	vorhersehbaren	und	typischerweise	auftretenden	Schadens.	Im	Ùbrigen	ist	die	
Haftung	beschränkt	auf	die	Höhe	der	Behandlungs-	und	Unterbringungskosten	des	Tieres.	Dies	gilt	auch	für	den	Transport	von	Tieren.	
8.2.	Für	die	Erkrankungen	und	Verschlechterungen,	die	das	Tier	zusätzlich	in	der	Klinik	erleidet,	haftet	die	Klinik	nur	im	Rahmen	der	vorstehenden	Bedingungen.	
8.3.	Soweit	die	Klinik	auf	Grund	behördlicher	Anweisung	(z.B.	des	Tierseuchengesetzes)	gehalten	ist,	bestimmte	Maßnahmen	zu	ergreifen,	bestimmt	sich	die	Haftung	nach	
den	einschlägigen	gesetzlichen	Bestimmungen	und	den	behördlichen	Anordnungen.	Nur	soweit	die	Klinik,	ihre	Vertreter	und	Erfüllungsgehilfen	ein	eigenes	Verschulden	
trifft,	definiert	sich	die	Haftung	nach	§	9.1.	

											9.					Abweichende	Vereinbarungen	
										Vereinbarungen,	die	zwischen	der	Tierklinik	und	dem	Auftraggeber	getroffen	worden	sind,	sind	in	diesem	Vertrag	schriftlich	erfasst.	
										10.				Salvatorische	Klausel	

Sollten	einzelne	Bestimmungen	dieses	Vertrages	unwirksam	oder	undurchführbar	sein	oder	nach	Vertragsschluss	unwirksam	oder	undurchführbar	werden,	so	wird																																																					
dadurch	die	Wirksamkeit	des	Vertrages	im	Ùbrigen	nicht	berührt.	An	die	Stelle	der	unwirksamen	oder	undurchführbaren	Bestimmung	soll	diejenige										wirksame	und	
durchführbare	Regelung	treten,	deren	Wirkungen	der	wirtschaftlichen	Zielsetzung	möglichst	nahekommen,	die	die	Vertragspartner	mit	der	unwirksamen					
beziehungsweise	undurchführbaren	Bestimmung	verfolgt	haben.	Die	vorstehenden	Bestimmungen	gelten	entsprechend	für	den	Fall,	dass	sich	der	Vertrag	als	lückenhaft			
erweist.	§	139	BGB	gilt	als	ausgeschlossen.	

	
	


